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Text 

Erhöhung der tarifmäßigen Gebühr 

§ 5. (1) Für eine Amtshandlung, die von ungewöhnlichem Umfang, besonderer Schwierigkeit oder 
Verantwortlichkeit ist, sehr beträchtliche Vorarbeiten erfordert oder mit besonderem Zeitaufwand 
verbunden ist, ist auf Antrag des Notars die Gebühr in einem höheren als dem tarifmäßigen Ausmaß, 
jedoch nicht mehr als mit dem Doppelten dieser Gebühr festzusetzen. In dem Beschluß über die 
Gebührenfestsetzung sind die Gründe anzugeben, die zu der vom Tarif abweichenden 
Gebührenbestimmung geführt haben. 

(2) Für eine Amtshandlung, die der Notar in der Zeit von 18 Uhr bis 8 Uhr oder an Samstagen, 
Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen aus gerechtfertigten Gründen vornehmen muß oder auf 
Verlangen der Partei vornimmt, ist die Gebühr um die Hälfte zu erhöhen. 


